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Jagdgenossenschaft 
Velbert – Langenberg II 
Andreas Wortberg 
Wilhelmshöher Str. 31a 
42555 Velbert 
 

Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Velbert-Langenberg II findet statt am: 

24. März 2022, Beginn 19.00 Uhr 
in der Gaststätte Zur Wilhelmshöhe, Nierenhofer Str. 149, 42555 Velbert-Langenberg unter Vor-
behalt der zu dem Zeitpunkt der Versammlung aktuell geltenden Vorschriften der Corona- Schutz-
verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 
Tagesordnungspunkte 

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Genehmigung der Niederschrift der Versammlung vom 26.08.2021 

3. Bericht des Jagdvorstandes, u.a. neuer Vertragsentwurf 

4. Genehmigung des vorgestellten Jagdpachtvertrages mit vorzeitiger Vertragsverlängerung 

5. Verschiedenes 
 
Da die Anwesenheit der Jagdgenossen registriert werden muss, wird um rechtzeitiges Erscheinen 
gebeten. Miteigentümer eines Grundstückes, auch Eheleute, können ihr Stimmrecht als Jagdge-
nosse nur einheitlich und mit schriftlicher Bevollmächtigung aller anderen Miteigentümer ausü-
ben. Jedes nicht anwesende Mitglied der Jagdgenossenschaft kann sein Stimmrecht durch einen 
mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausüben lassen. Zwischenzeitlich eingetretene 
Änderungen von Eigentumsverhältnissen können bei der Stimmabgabe nur berücksichtigt wer-
den, wenn entsprechende Grundbuchauszüge, Eintragungsbekanntmachungen oder Erbscheine 
vorgelegt werden. Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen sowohl der Mehrheit der anwe-
senden und vertretenen Jagdgenossen als auch der Mehrheit der bei der Beschlussfassung ver-
tretenen Grundfläche. 
 
Der Vorstand weist ausdrücklich darauf hin, dass zur Einhaltung der Infektionsschutz- und Hygi-
ene-Maß- nahmen nach der dann gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen die Daten der Teilnehmer separat erfasst werden. Wir bitten darum, dass coronabe-
dingt nur 1 Person pro Jagdgenossenschaftshaushalt teilnimmt. Personen, die sich nicht an die 
Maßregeln der Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen halten, können von 
der Teilnahme an der Versammlung ausgeschlossen werden. 
 
Anregungen und Ergänzungen zur Tagesordnung bitte ich schriftlich bis zum 23.02.22 an meine 
Adresse zu senden. 
 
Velbert, 22.02.2022 
Andreas Wortberg 
 
Vorsitzender 
Jagdgenossenschaft Velbert-Langenberg II 
Mail: wortberg@t-online.de 
Tel.: 0172-2912292 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Der Fachbereich Jugend, Familie und Soziales der Stadt Velbert sucht für die Maßnahme der So-
zialpädagogischen Begleitung, Unterstützung und Förderung beim Übergang von Schule in Beruf 
und Ausbildung gemäß § 13 SGB VIII für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 30.06.2023 einen 
erfahrenen, geeigneten und anerkannten freien Träger der Jugendhilfe bzw. einen entsprechenden 
Trägerverbund, wobei sich dieser aus anerkannten, erfahrenen und geeigneten Trägern der freien 
Jugendhilfe zusammensetzen muss. 
 
Interessenten werden gebeten, sich mit allen geforderten Unterlagen bis spätestens Freitag, den 
25. März 2022 bis 12:00 Uhr bei der  
 

Stadt Velbert 
Fachbereich Jugend, Familie und Soziales 
Thomasstr. 1 
42551 Velbert 

 
zu bewerben. Unter www.velbert.de sind die ausführlichen Informationen zum Bewerbungsverfah-
ren bereitgestellt. 
 
Grundlage ist ein Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 15.02.2022. 
 
Fragen zum Verfahren beantworten Markus Hackethal, Fachbereichsleiter Jugend, Familie und 
Soziales, Telefon 02051/26-2461 sowie Karsten Wenk, Jugendhilfeplanung, Telefon 02051/26-
2419. 
 
Velbert, den 22.02.2022 
Stadt Velbert 
In Vertretung 
Gerno Böll 
Erster Beigeordneter 
 

-------------------------------------------- 
 

Öffentliche Bekanntmachung des 
Jahresabschlusses 2020 der Stadt Velbert sowie 

Entlastung des Bürgermeisters 
 
Der Rat der Stadt Velbert hat in seiner Sitzung am 21.12.2021 folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW wird der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresab-
schluss festgestellt. 

 Dem Bürgermeister wird Entlastung für den Jahresabschluss gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW er-
teilt. 

 Der im Jahresabschluss ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 2.259.175,54 € wird wie 
folgt verwendet: 

 
1. Der Jahresüberschuss der Heimstadt Niederberg Stiftung in Höhe von  

wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 
 

54.514,74 € 

2. Der Jahresüberschuss der Adalbert und Tilda Colsman Stiftung in Höhe 
von  
wird der Stiftungsrücklage zugeführt. 
 

 
891,26 € 
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3. Der Jahresfehlbetrag der Pleiß Stiftung in Höhe von  
wird durch Entnahme aus der Stiftungsrücklage gedeckt. 
 

250,00 € 

4.  Der Jahresüberschuss des städt. Haushalts in Höhe von  
wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 

2.204.019,54 € 

   
Der Jahresabschluss 2020 ist gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises Mettmann mit 
Schreiben vom 26.01.2022 angezeigt worden. Die Kenntnisnahme durch den Landrat des Kreises 
Mettmann wurde mit Verfügung vom 03.02.2022 bestätigt. 
 
Bestätigungsvermerke des Rechnungsprüfungsausschusses: 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 14.12.2021 aufgrund des Prüfungsbe-
richts der Rechnungsprüfung der Stadt Velbert über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2020 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 
 
Bekanntmachung 
 
Der vom Rat in seiner Sitzung am 21.12.2021 festgestellten Jahresabschluss zum 31.12.2020 wird 
hiermit gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Jahresabschluss wird bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathausge-
bäude Thomasstr. 1a, Velbert-Mitte, Abteilung Finanzdienste, Zimmer 192, zur Einsichtnahme ver-
fügbar gehalten und steht auf der Internetseite der Stadt Velbert (www.velbert.de) zur Verfügung 
(Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung siehe nachfolgende Seiten). 
 
Velbert, 09.02.2022 
Lukrafka 
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 
Frau Hajra Ben Habda, geb. am 10.08.1977, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit eine 
Mitteilung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 05.01.2022 öffentlich zugestellt. 
Das Schriftstück kann im Rathaus, Thomasstraße 1, 42551 Velbert, Zimmer 061 eingesehen wer-
den. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
Velbert, den 07.02.2022                                                            Der Bürgermeister 
                                                                                                   Im Auftrag 
                                                                                                   Tkaczuk 
                                                                                                   (Teamleitung) 
 

-------------------------------------------- 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit  § 10 LZG NRW in 
der zurzeit gültigen Fassung wird der Grundabgabenbescheid der Stadt Velbert vom 04.02.2022  für 
Herrn 
 

Ralf Scheibe 
(letzte bekannte Anschrift war Friedrichstr. 87 in 42551 Velbert) 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steuerpflichtigen 
nicht festgestellt werden konnte. 
 
Der Steuerbescheid kann bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomasstraße 1 A, Zim-
mer U 120 von dem Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. 
 
Velbert, 15.02.2022 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Sabine Zech 
Sachbearbeiterin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Amtsblatt der Stadt Velbert vom 23. Februar 2022 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

12 

Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit  § 10 LZG NRW in 
der zurzeit gültigen Fassung wird der Grundabgabenbescheid der Stadt Velbert vom 04.02.2022  für 
Herrn 
 

Kemal Tura 
(letzte bekannte Anschrift war Gladenbacher Str. 36, 35444 Biebertal OT Fellingshausen ) 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steuerpflichtigen 
nicht festgestellt werden konnte. 
 
Der Steuerbescheid kann bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomasstraße 1 A, Zim-
mer U 120 von dem Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. 
 
Velbert, 15.02.2022 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Monika Lomberg 
Sachbearbeiterin 
 

-------------------------------------------- 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Herrn Ilie Stan, geb. am 20.03.1997, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit eine Mittei-
lung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 09.02.2022 öffentlich zugestellt. Das 
Schriftstück kann im Rathaus, Thomasstraße 1, 42551 Velbert, Zimmer 061 eingesehen werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
Velbert, den 09.02.2022                                                            Der Bürgermeister 
                                                                                                   Im Auftrag 
                                                                                                     Tkaczuk 
                                                                                                    (Teamleitung) 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit  § 10 LZG NRW in 
der zurzeit gültigen Fassung wird der Grundabgabenbescheid der Stadt Velbert vom 04.02.2022  für 
Herrn 
 

Andrej Ulenik 
(letzte bekannte Anschrift war Waldteichstr. 175,  46149 Oberhausen) 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steuerpflichtigen 
nicht festgestellt werden konnte. 
 
Der Steuerbescheid kann bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomasstraße 1 A, Zim-
mer U 120 von dem Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen. 
 
Velbert, 15.02.2022 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Sabine Zech 
Sachbearbeiter 
 

-------------------------------------------- 
 

Öffentliche Ausschreibungen 
 
Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeiten aus:  
 

 Kanalneubau Genossenschaftsstraße in Velbert-Langenberg 

 Panoramabad Velbert-Neviges Ersatzneubau Tribüne (Los 1) und Betonsanierung Wett-
kampfbecken (Los 2) 

 Lieferung eines LKW Fahrgestells 26 to mit Pressmüllaufbau (Müllfahrzeug) in 2 Losen 
 Lieferung und Montage von Fahrraddauerzählstellen Förderprojekt "letzte Meile" Panora-

maradweg niederbergbahn 

Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden. 
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Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen 
 

unter dem Vorbehalt von Änderungen 
 
 Dienstag,  01.03., Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität 
   (Rathaus, Saal Velbert) 

 
 
 Donnerstag, 03.03., Ausschuss f. Digitalisierung 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag,  08.03., Haupt- und Finanzausschuss 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag, 15.03., Integrationsrat 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag,  22.03., R a t   d e r   S t a d t  
   (Bürgerhaus Langenberg) 
 
 Donnerstag,  24.03., Jugendparlament 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Dienstag, 29.03., Ausschuss f. Kultur- und Sportförderung 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 

 Mittwoch, 30.03., Ausschuss f. Soziales, Familie und  
   Senioren 
   (Rathaus, Saal Velbert) 

 
*) Dienstag, 26.04., Betriebsausschuss KVBV 
   (Rathaus, Saal Velbert) 
 
 Mittwoch, 27.04., Jugendhilfeausschuss 
  (18.00 Uhr) (Rathaus, Saal Velbert) 
  (bisher 26.04.) 
 
 Donnerstag, 28.04., Verwaltungsrat TBV AöR 
   (Rathaus, Saal Velbert) 

 
Die Sitzungen des Rates und der Ausschüsse beginnen in der Regel um 17.00 Uhr. 
 
*)neu aufgenommene Termine  
 
Velbert, 23.02.2022 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
Beglaubigt: Göpfert 
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